
 
 

 

 

 
 

V o l l m a c h t 
in Straf- und Bußgeldsachen 

 
Den 
 
Rechtsanwälten 
Jörg Balk, Gode Quast-Hohenhorst, Anika Bachmann 

 
wird in Sachen 
 
 

 
wegen 
 
 

 
 
Strafprozessvollmacht gem. §§ 302, 374 StPO und Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung - auch in meiner 
Abwesenheit - erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
 
1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeld- und Strafsachen in allen Instanzen, auch als Nebenkläger. Vertre-

tung gem. § 411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gem. § 233 I StPO. 
Vertretung in Strafvollzugsangelegenheiten. 

 
2. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gem. §§ 153 und 153a StPO zu ertei-

len. 
 
3. Anträge auf Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Strafaussetzung, Haftentlassung und 

Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen. Diese Vollmacht erstreckt sich sowohl auf die Befugnis, 
für mich Entschädigungsanträge jeglicher Art zu stellen, als auch auf meine Vertretung im sogenannten ge-
sonderten Betragsverfahren. 

 
4. Empfangnahme des Streitgegenstandes, von Geld, Wertpapieren u. ä., Urkunden u. s. w. sowie der vom 

Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und Auslagen.  
 
5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte.  
 
6. Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche.  

Ausgenommen hiervon ist die Entgegennahme von Terminsladungen für den Mandanten. 
 

7. Alle Nebenverfahren, z. B. Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenen 
besonderen Verfahren.  

 
8. Nebenklage zu erheben und als Nebenkläger aufzutreten.  
 
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist gem. § 29 ZPO der Kanzleiort der Bevollmächtigten.  
 
 
 
 
Gütersloh, den      __________________________ 

(Unterschrift) 


